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INSPIRE – Schon wieder ein Modewort oder 
Was hat INSPIRE mit Statistik zu tun? 
 
INSPIRE steht für "Infrastructure for Spatial 
Information in Europe" und hat das Ziel, hoch-
wertige Geoinformationen aus den Behörden 
der Mitgliedstaaten unter einheitlichen Bedin-
gungen Bürgern, Wirtschaft und Wissenschaft 
zugänglich zu machen. 
 
EU-Richtlinie INSPIRE seit Mai 2007 in Kraft 
 
Die Europäische Union hat aus ihrer Zustän-
digkeit für die gemeinschaftliche Umweltpoli-
tik eine umfassende Richtlinie zum Aufbau 
einer EU-weit abgestimmten Geodaten-
Infrastruktur hergeleitet und entwickelt. Die 
„Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE)“ ist am 15. Mai 2007 
in Kraft getreten. Sie regelt verpflichtend für 
die Nationalstaaten die Inhalte und Rahmenbe-
dingungen für ein aufeinander abgestimmtes 
Geodatenportal. Dazu gehören Metadaten, die 
Interoperationalität von Geodatensätzen und  
-Diensten mit Hilfe von Netzdiensten und wei-
tere Maßnahmen für die gemeinsame Daten-
nutzung. Der Aufbau soll schrittweise bis 2019 
erfolgen.  
 
34 Themenfelder benannt  
 
Die Inhalte (Geodaten-Themen) sind in drei 
Anhängen beschrieben. Anhang 1 umfasst 
Koordinatenreferenzsysteme, geografische Git-
tersysteme, geografische Bezeichnungen, Ver-
waltungseinheiten, Adressen, Flurstü-
cke/Grundstücke, Verkehrsnetze, Gewässernetz 
und Schutzgebiete. Anhang 2 ergänzt dazu Da-
ten über Höhe, Bodenbedeckung, Orthofoto-
grafie und Geologie.  
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In Anhang 3 werden 21 Datenbereiche aufge-
zählt: Statistische Einheiten, Gebäude, Boden, 
Bodennutzung, Gesundheit und Sicherheit, 
Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste, 
Umweltüberwachung, Produktions- und Indust-
rieanlagen, Landwirtschaftliche Anlagen und 
Aquakulturanlagen, Verteilung der Bevölke-
rung – Demografie, Bewirtschaftungsgebie-
te/Schutzgebiete/geregelte Gebiete und Berich-
terstattungseinheiten, Gebiete mit naturbeding-
ten Risiken, Atmosphärische Bedingungen, 
Meteorologisch-geografische Kennwerte, 
Ozeanografisch-geografische Kennwerte, Mee-
resregionen, Biogeografische Regionen, Le-
bensräume und Biotope, Verteilung der Arten, 
Energiequellen, Mineralische Bodenschätze.  
 
Unspezifische Begriffsbestimmung Geodaten 
 
Leider unterscheidet die EU-Richtlinie nicht 
zwischen Geo-Basis- und Geo-Fach-Daten, 
wie das in Deutschland üblich ist. Zur Erinne-
rung: Geobasisdaten aus dem Vermessungssys-
tem entsprechen den Grundkartenwerken 
(Stadtgrundkarte, Topographische Karte, Luft-
/Satellitenbild und Höhenmodell) der Vermes-
sungsverwaltungen. Aufbauend auf diesen In-
formationen werden von den zuständigen 
Fachverwaltungen Sachinformationen für 
Standorte und Gebiete beigesteuert. Diese Da-
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ten sind Geofachdaten und z.B. dem Umwelt-
amt, dem Planungsamt oder dem Schulamt 
zuzuordnen. Ein themenübergreifender Dienst-
leister für Geofachdaten ist die Statistik. Da 
jede Statistik einen Raumbezug hat, werden 
also Geofachdaten produziert bzw. eingesetzt.  
 
Im Sinne der INSPIRE-Richtlinie „bezeichnet 
der Ausdruck „Geodaten“ alle Daten mit direk-
tem oder indirektem Bezug zu einem bestimm-
ten Standort oder geografischen Gebiet“ (Arti-
kel 3 (2)). Zusammen mit Artikel 1, der als 
Zweckbestimmung der Geodateninfrastruktur 
„die gemeinschaftliche Umweltpolitik sowie 
andere politische Maßnahmen oder sonstige 
Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können“ beschreibt, sind praktisch alle 
Daten auf dieser Erde Geodaten.  
 
Fundamentale Statistikthemen berührt  
 
Die Städtestatistik ist sowohl hinsichtlich der 
Raumbezüge als auch fachlicher Inhalte tan-
giert. Aus statistischer Sicht sind u. a. die 
Themen Bevölkerungsverteilung/Demografie, 
(räumliche) statistische, funktionale und admi-
nistrative Einheiten, Gebäude und Adressen 
(einschließlich Straßen) von Bedeutung; The-
men, die im statistischen Alltag eine wichtige 
Rolle spielen. Hier ist also zweifelsfrei ein en-
ger Zusammenhang zum INSPIRE-Projekt 
gegeben. Natürlich hat die EU dabei auch die 
Daten des Zensus im Blick.  
 
Umsetzung der EU-Richtlinie verbindlich – 
In Deutschland Geodaten Initiativen auf 
allen föderalen Ebenen 
 
Da die Umsetzung einer EU-Richtlinie für die 
Mitgliedsstaaten verbindlich ist, wurden in 
Deutschland auf allen föderalen Ebenen ent-
sprechende Initiativen zum Aufbau einer Geo-
dateninfrastruktur (GDI) gebildet. Auf Bundes-
ebene ist die GDI-DE, deren Geschäftstelle 
beim Bundesamt für Kartographie (BKG) an-
gesiedelt ist, zu nennen. Beispiele auf Landes-
ebene sind die GDI-NRW, -Berlin-Branden-
burg, -Bayern oder -Sachsen. Auch auf kom-
munaler Ebene wird an vielen Orten ein kom-
munales Geodatenmanagement vorbereitet oder 
es befindet sich bereits im Aufbau. 
 

Eine große Motivation dieser Initiativen ist der 
steigende Informationsbedarf und ein reibungs-
loser Informationsaustausch für unzählige öf-
fentliche Aufgaben, von der täglichen Fort-
schreibung der Adressen in verschiedenen Re-
gistern, über die Unterstützung von Planungs-
aufgaben bis hin zur Unterstützung politischer 
Entscheidungen. In den Veröffentlichungen der 
GDI-DE werden die Geoinformationen als 
Fundament für das E-Government und die Mo-
dernisierung der Verwaltung hervorgehoben.  
 
 
IT basierter Informationsaustausch erfor-
dert verbindliche Standards 
 
Eine wesentliche Bedingung eines erfolgrei-
chen IT basierten Informationsaustauschs ist 
das Vorhandensein von Standards für die In-
formationsobjekte und -dienste. Diese sog. Da-
tenspezifikationen werden Teil der im nächsten 
Jahr zu veröffentlichenden Verordnung zur 
Umsetzung der INSPIRE Richtlinie sein. Sie 
basieren wiederum auf Internationalen Stan-
dards (ISO 19100), auf technischen Vereinba-
rungen zur Interoperabilität (OGC-Standards) 
und allgemein anerkannten Techniken der IT.  
 
 
KOSIS-Verbund offiziell im europäischen 
Normierungsprozess registriert 
 
An der Ermittlung europaweit abgestimmter 
(harmonisierter) Datenspezifikationen arbeiten 
seit Mitte Februar in zunächst acht themati-
schen Arbeitsgruppen über 70 Experten. Die 
EU hatte dazu öffentlich aufgerufen. Der KO-
SIS-Verbund hat sich als SDIC (= spatial data 
interest community) registrieren lassen und 
wird dadurch besser in den Normierungspro-
zess eingebunden. 
 
Im Rahmen dieses Prozesses werden die Ei-
genschaften der Datenobjekte und der benötig-
ten Dienste verbindlich beschrieben. Da Geo-
basisdaten für die Statistik eine ordnende Rolle 
haben, ist es vorteilhaft, die Entwicklungen zu 
beobachten und zu beeinflussen. Bereits im 
Sommer dieses Jahres sollen die ersten Versio-
nen festgeschrieben werden.  
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In Deutschland: Datenzugangsgesetz auf dem 
Weg 
 
Gemäß dem INSPIRE Terminplan sind parallel 
zu den Vorbereitungen für den technischen Teil 
der Durchführungsverordnung in den Mitg-
liedsländern die gesetzlichen Vorraussetzungen 
zur Umsetzung der Direktive zu schaffen. Auf 
der deutschen Bundesebene wurde dazu am 16. 
Juli 2008 der Kabinett-Entwurf für das sog. 
Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) vorgelegt 
und am 30.07.2008 von der Bundesregierung 
beschlossen. Der Bayerische Landtag hat am 
16.07.2008 ein Geodateninfrastrukturgesetz 
beschlossen, welches auch für die kommunale 
Ebene bindend ist. Das Gesetz könnte als 
Blaupause für andere Länder dienen. Verein-
zelt wird auch diskutiert, die Umsetzung der 
Richtlinie in existierende Landesvermessungs-
gesetze einzuarbeiten.  
 
Was ist festzuhalten – für die Städtestatistik 
und darüber hinaus? 
 
Ähnlich wie andere strategische Projekte wird 
auch INSPIRE in Zukunft die Städtestatistik 
regelmäßig begleiten. Es gibt ungezählte Akti-
vitäten – von den Städten bis zur Europäischen 
Union. Sie gilt es zu verstärken. Eine Auswahl:  
 

 Mit dem vom BBR moderierten Netzwerk 
Stadt- und Regionalstatistik gibt es eine 
Kommunikationsplattform für die anwen-
dungsorientierte räumliche Statistik aller 
föderalen Ebenen. Sie gilt es für die IN-
SPIRE Thematik zu aktivieren.  

 

 Die Amtliche Statistik sollte die eigenstän-
dige Bedeutung der Statistik im Rahmen 
der Gesetzgebung geltend machen. Die 
Vertreter der Statistik in Bund, Ländern 
und Städten sollten sich mit ihrem notwen-
digen Beitrag als Manager der räumlichen 
Verknüpfungen von Raumbezugsbasis und 
Inhalten und als Anbieter vielfältiger Sach-
inhalte verstärkt in das Projekt einbringen.  

 

 Es liegt auch im Interesse der GDIs, wenn 
die Zusammenarbeit mit der amtlichen Sta-
tistik und der Städtestatistik verstärkt wird. 
So lassen sich die Geofachdaten nur in 
Kooperation der Beteiligten inhaltlich und 
methodisch angemessen bereitstellen. Die 

Fachverwaltungen bleiben für die Vergabe 
von Nutzungsrechten ebenso verantwortlich 
wie für die Sicherstellung der Datenqualität 
und einer fachlich abgesicherten Datenprä-
sentation.  

 

 Die KOSIS-Aktivitäten bei der Entwick-
lung der Datenspezifikationen auf EU-
Ebene sind zu begrüßen und fortzusetzen. 

 

 Nicht zuletzt ist jede kommunale Statistik-
stelle gut beraten, die Entwicklungen in der 
eigenen Kommunalverwaltung aktiv mit zu 
gestalten. 

 
Ausblick 
 
Der Deutsche Städtetag plant ein spezielles 
Internetportal, mit dem die kommunalen 
Dienstleistungen von INSPIRE zusammenge-
führt werden sollen. Im KOSIS-Verbund be-
schäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft KORIS 
(Kommunales RaumInformationssystem – Kom-
munale Raumbezüge und Raumanalyse) mit den 
Auswirkungen der INSPIRE Richtlinie auf die 
Städtestatistik. Hier laufen auch die Informa-
tionen aus dem EU-Beteiligungsverfahren, das 
bei INSPIRE wegen der Komplexität und Be-
deutung als weit angelegter Harmonisierungs-
prozess beim JRC Ispra betrieben wird, zu-
sammen. Die Städtestatistik ist in der Arbeits-
gruppe „Adressen“ vertreten. 
 

Dr. Udo Maack     –     Dr. Michael Wolfsteiner 
KOSIS-Gem. KORIS 

 

michael.wolfsteiner@stadt-frankfurt.de 
www.staedtestatistik.de 

 
Literaturhinweis 
Der Deutsche Städtetag hat in seiner Zeitschrift 
der städtetag Nr. 3/2008 ausführlich über das 
INSPIRE Projekt berichtet:  
Christian von Kraack, Daten für Brüssel: die 
INSPIRE-Richtlinie. 
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